
ZPO, §§ 3, 26 FVerfO, § 16 Abs. 4 AGO), sofern das Ge
setz nicht besondere oder ausschließliche Gerichtsstände 
vorsieht, wie z. B. den Gerichtsstand des Aufenthalts
ortes (§ 20 ZPO) oder den dinglichen Gerichtsstand (§ 24 
ZPO).
Da also das Gesetz die Begründung mehrerer Wohn

sitze zuläßt und diese den allgemeinen Gerichtsstand 
eines Bürgers begründen, kann dieser auch beim Kreis
gericht seiner Nebenwohnung klagen bzw. verklagt wer
den, wenn das Kreisgericht wegen des Wohnsitzes ört
lich zuständig ist.

G. K.

Informationen

Der Verfassungs- und Rechtsausschuß der Volkskammer
nahm am 4. April 1974 Berichte von zwei Arbeitsgrup
pen entgegen, die Fragen der Wirksamkeit des sozia
listischen Arbeitsrechts hinsichtlich der Einhaltung von 
Ordnung und Sicherheit sowie Fragen der Verwirkli
chung des Gesetzes über die örtlichen Volksvertretungen 
und ihre Organe untersucht hatten.
Die Arbeitsgruppe „Arbeitsrecht“ kam zu dem Ergeb
nis, daß staatliche Leiter, Gewerkschaftsleitungen und 
Arbeitskollektive bemüht sind, durch konkrete Maßnah
men die sozialistische Arbeitsdisziplin weiter zu festi
gen, die Gesetzlichkeit sowie Ordnung und Sicherheit 
besser zu gewährleisten und das sozialistische Eigen
tum vor jeglichen Verlusten und Beschädigungen zu 
schützen.
Die zweite Arbeitsgruppe war der Frage nachgegan
gen, wie die sich aus dem Gesetz über die örtlichen 
Volksvertretungen ergebenden Aufgaben auf dem Ge
biet der Gesetzlichkeit sowie der Sicherheit und Ord
nung wahrgenommen werden. Sie konnte feststellen, 
daß
— die gesellschaftliche Basis für den Kampf um die 

Festigung der Gesetzlichkeit und die Erhöhung von 
Disziplin, Ordnung und Sicherheit zunehmend brei
ter und stabiler wird;

— die örtlichen Volksvertretungen und ihre Räte sowie 
die Leiter von Betrieben und Einrichtungen ihrer 
Verantwortung auf diesem Gebiet mit höherer Qua
lität nachkommen;

— weitere Fortschritte bei der Entwicklung einer plan
mäßigen, zielgerichteten Öffentlichkeitsarbeit auf 
diesem Gebiet erzielt wurden.

*

Der Zentrale Wahlausschuß für die Wahl der Direkto
ren, Richter und Schöffen der Kreisgerichte und der 
Mitglieder der Schiedskommissionen trat am 10. April 
1974 zu seiner zweiten Sitzung zusammen. Er nahm Be
richte der Vorsitzenden- der Bezirkswahlbüros Berlin, 
Cottbus, Dresden und Leipzig sowie der Kreiswahl
büros Leipzig-Süd und Berlin-Lichtenberg über die 
Wahlvorbereitung entgegen und zog eine erste Zwi
schenbilanz.
Der Vorsitzende des Zentralen Wahlausschusses, Heu
singer, Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates 
und Minister der Justiz, stellte fest, daß die Kandida
tenaufstellung für die Wahl der Schöffen in allen Krei
sen abgeschlossen ist. Mehr als die Hälfte der Kandi
daten für die Schiedskommissionen wurden ebenfalls 
bereits gewonnen. In den Wählervertreterkonferenzen 
in allen Kreisen werden sich die Direktoren und Rich
ter der Kreisgerichte vorstellen.

*

Der Rat für staats- und rechtswissenschaftliche For
schung an der Akademie der Wissenschaften der DDR
beschäftigte sich in seiner Sitzung am 29. März 1974 
erneut mit der Vorbereitung der theoretischen Konfe
renz zum Thema „Staat, Recht und Demokratie bei der 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft“, die anläßlich des 25. Jahrestages der Gründung 
der DDR am 24. und 25. Juni 1974 stattfinden wird (vgl. 
NJ 1974 S. 206 f.). Gegenstand der Diskussion waren die 
Thesen für folgende sieben Arbeitskreise:

1. Sozialökonomische Grundlagen des Staates, des 
Rechts und der Entwicklung der sozialistischen Demo
kratie
2. Sozialistische Demokratie und staatliche Leitung
3. Staat, Recht, Demokratie und Wirtschaft
4. Demokratie und Gesetzlichkeit
5. Sozialistische Demokratie, Staat, Recht und interna
tionale Wirksamkeit
6. Demokratie und Persönlichkeit
7. Auseinandersetzung mit imperialistischen und sozial
reformistischen Staats-, Rechts- und Demokratieauffas
sungen.

*

Die Notarinstrukteure der Bezirksgerichte berieten an
läßlich ihrer Arbeitstagung am 3. April 1974 im Mini
sterium der Justiz über Verpflichtungen der Mitarbeiter 
Staatlicher Notariate zu Ehren des 25. Jahrestages der 
Gründung der DDR. Sie berichteten über Initiativen 
zur weiteren Verbesserung der politisch-fachlichen Tä
tigkeit, zur zügigen und der sozialistischen Gesetzlich
keit entsprechenden Verfahrensbearbeitung und zur 
notariellen Mitwirkung an Baumaßnahmen, vor allem 
in bezug auf Eigenheim- und Industriebau. Die Staat
lichen Notare werden ihren Beitrag zur Propagierung 
des sozialistischen Rechts erhöhen- und sich aktiv an der 
Vorbereitung der Kommunalwahlen sowie der Wahl 
der Direktoren, Richter und Schöffen der Kreisgerichte 
und der Mitglieder der Schiedskommissionen beteiligen. 
Zahlreiche Verpflichtungen, auch von Sachbearbeitern 
der Notariate, gelten der „Mach mit“-Bewegung im 
Wohngebiet.

*

Vom 26. bis 29. März 1974 weilte der Minister der Justiz 
der Volksrepublik Polen, Prof. Dr. Berutowicz, in Be
gleitung leitender Juristen aus dem sozialistischen Nach
barland auf Einladung des Stellvertreters des Vorsit
zenden des Ministerrates und Ministers der Justiz, Heu
singer, zu einem Arbeitsbesuch in der DDR.
In- Beratungen mit leitenden Mitarbeitern des Ministe
riums der Justiz der DDR wurden Erfahrungen der 
Justizorgane bei der Gewährleistung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit und Rechtssicherheit in Verwirklichung 
der Beschlüsse des VIII. Parteitages der SED und des 
VT. Parteitages der PVAP ausgetauscht. Im Bezirk Pots
dam informierte sich die polnische Juristendelegation 
insbesondere über das Zusammenwirken der örtlichen 
Organe der Staatsmacht mit den Gerichten bei der 
Vorbeugung von Rechtsverletzungen und über Fragen 
der Rechtserläuterung.

Einer Einladung des Präsidenten des Obersten Gerichts 
der DDR, Dr. Toeplitz, folgend, weilte in der Zeit vom 
1. bis 12. April 1974 eine Juristendelegation der Mongo
lischen Volksrepublik unter Leitung des Stellvertreters 
des Vorsitzenden des Obersten Gerichts der MVR, 
Dashagin Sundui, zu einem Studienaufenthalt in der 
DDR.
Die Gäste informierten sich über die Prinzipien der Lei
tung der sozialistischen Rechtsprechung. Sie führten 
Fachgespräche mit Mitgliedern des Präsidiums des 
Obersten Gerichts und des Stadtgerichts von Groß-Ber
lin. Über die gesellschaftliche Mitwirkung der Werktä
tigen in der sozialistischen Rechtsprechung informier-
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